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Anpassung des Gebührentarifs an die Schweizerische Zivilprozessordnung

Der Ingress soll lauten:
Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 96 der Schweizerischen 
Zivilprozessordnung (Zivilprozessordnung, ZPO) vom 19. Dezember 20081), auf Artikel 424 
der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) vom 5. Oktober 2007  2  )   und auf § 371 
des Gesetzes über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (EG ZGB) vom 4. April 
19543), nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 1. Juni 2010 
(RRB Nr. 2010/974), beschliesst:

Ziffer I. soll lauten:
Der Gebührentarif (GT) vom 24. Oktober 19794) wird wie folgt geändert:

Die Aufhebung der §§ 160 bis 163 sowie der Titel soll lauten:
§§ 160 bis 163 sowie die Titel b) Gebühren in Präsidialsachen mit den Untertiteln 
1.     Ordentliches (mündliches und schriftliches) und summarisches Verfahren und   
2.     Weitere Verrichtungen des Amtsgerichtspräsidenten   und c) Gebühren im ordentlichen 
Verfahren und im Untersuchungsverfahren werden aufgehoben.

Nach § 177 soll eingefügt werden:
§ 178 wird aufgehoben.

§ 179 Absatz 2 soll lauten:
2 Der  Stundenansatz  für  die  Bestimmung der  Kosten der  berufsmässigen  Vertretung  beträgt 
230-330  Franken  zuzüglich  Mehrwertsteuer,  soweit  sie  durch  Anwälte  wahrgenommen 
wird. § 3 ist analog anwendbar.

Im Übrigen Zustimmung zum Beschlussesentwurf des Regierungsrats und zum Änderungsantrag 
der Justizkommission.
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